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Einleitung

I. Einführende Überlegungen

Am 15. August 2017 stellte die zu diesem Zeitpunkt zweitgrößte deutsche
Fluggesellschaft Air Berlin beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung.1 Davon erfasst waren
neben der Air Berlin PLC auch die Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG und die
airberlin technik GmbH. Eine Woche später, am 23. August 2017, kamen die vor-
läufigen Gläubigerausschüsse der drei Gesellschaften zu ihren konstituierenden
Sitzungen zusammen und entschieden über die Fortführung des Betriebes sowie des
Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung.2 Daneben bestätigten sie den vom Amts-
gericht eingesetzten Sachwalter Lucas Flöther in seinem Amt. Die Veräußerung der
Ferienfluggesellschaft Niki und einzelner Flottenteile und Startlizenzen wurde trotz
der bereits weit gediehenen Gespräche mit der Lufthansa AG nicht beschlossen.3

Lucas Flöther seinerseits hatte auch schon andere Erfahrungen mit Gläubigeraus-
schüssen gemacht: Im Jahr 2012 war er als Sachwalter des MüsliherstellersDailycer
abgewählt worden.4

Es sind nicht viele Fälle, in denen ein Gläubigerausschuss eingesetzt wird und er
seine Macht derart eindrücklich demonstrieren kann. Aber wenn es so weit kommt,
liest man davon in den Zeitungen.5

Der Gläubigerausschuss sei, so der Tenor der Literatur, zentrales Organ der
Gläubigerautonomie.6 Gläubigerautonomie wiederum sei ein prägendes Prinzip des
Insolvenzrechts.7 Welche Rolle spielt damit der Gläubigerausschuss im Insolvenz-

1 Veröffentlichung einer Insiderinformation der airberlin Group gemäß Artikel 17 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014, 15.8. 2017, abrufbar auf goo.gl/VvJBrM, zuletzt abgerufen am
26.06.2018.

2 Pressemitteilung der airberlin Group, 23. 8. 2017, abrufbar auf https://goo.gl/2G6qvL,
zuletzt abgerufen am 26.06.2018.

3 Friese, Ulrich/Kotowski, Timo, Hürden für Lufthansas Jagd auf Air Berlin, FAZ.net,
23.08.2017, abrufbar auf https://goo.gl/VMPvfE, zuletzt abgerufen am 26.06.2018.

4 Der neue Aufpasser für Air Berlin, FAZ vom 17.08.2017, S. 19.
5 Größere Fälle in jüngerer Vergangenheit waren der insolvente und ebenfalls von Flöther

verwaltete FahrradherstellerMifa, FAZ vom 28.01.2017, S. 25, oder der Beteiligungsanbieter
an Containern Magellan Maritime, FAZ vom 17.06.2017.

6 Statt vieler Knof, in: Uhlenbruck InsO, § 67 Rn. 1; Pape/Uhlenbruck/Voigt-Salus, In-
solvenzrecht, Kap. 16 Rn. 2.

7 Erstmals als „Prinzip“ bezeichnet bei: Motive zum Entwurf einer Gemeinschuldordnung,
Bd. II, S. 19; siehe auch: Kübler, in: Kübler (Hrsg.), Neuordnung des Insolvenzrechts, S. 62;

https://goo.gl/2G6qvL
https://goo.gl/2G6qvL
https://goo.gl/2G6qvL
https://goo.gl/2G6qvL
https://goo.gl/VMPvfE
https://goo.gl/VMPvfE
https://goo.gl/VMPvfE


verfahren? Diese Frage kann beantwortet werden, wenn der Gehalt insolvenz-
rechtlicher Gläubigerautonomie verstanden und seinBezug zumGläubigerausschuss
nachvollzogen wird. So werden zwei Ziele erreicht: Zum einen kann das Prinzip der
Gläubigerautonomie auf seine tatsächliche Leistungsfähigkeit überprüft werden. Es
ist dabei denkbar, dass Gläubigerautonomie keineswegs ein Prinzip des Insolvenz-
rechts darstellt, sondern dass sich dahinter vielmehr mehrere Einzelzwecke ver-
bergen und der Begriff mit der Zeit eine Eigendynamik entwickelt hat, die diesen
Zwecken womöglich sogar zuwider läuft.

Zum anderen kann der Gläubigerausschuss anhand der Erkenntnisse zur Gläu-
bigerautonomie an den dahinter stehenden Zwecken ausgerichtet und weiterentwi-
ckelt werden. Dabei lässt sich vermuten, dass der Gläubigerausschuss zwar nicht
dazu fähig ist, ein Standard-Instrument in einem Großteil der Insolvenzverfahren zu
werden, er aber ein hochspezialisiertes, professionell besetztes und flexibles Organ
der Gläubigerbeteiligung darstellt, das insbesondere dann das Verfahren bereichert,
wenn etwa die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft oder ein anderes Großunter-
nehmen in die Krise gerät.

II. Verlauf der Untersuchung

Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Zu Beginn der Untersuchung wird der
Begriff der Gläubigerautonomie geklärt. Dabei wird die Trennlinie zwischen
rechtlicher und moralphilosophischer Autonomie akzentuiert, um sodann die Be-
deutung insolvenzrechtlicher Gläubigerautonomie bestimmen und ihren Wir-
kungskreis im deutschen Recht abstecken zu können. Dies legt das Fundament für
eine diachronische Untersuchung der Gläubigerautonomie im deutschen Recht. Sie
umfasst sowohl die tatsächliche Ausgestaltung der Gläubigerbeteiligung in der In-
solvenz des Schuldners als auch die Bedeutung der Gläubigerautonomie als ge-
setzgeberische Zielbestimmung. Der Blick in die deutsche Geschichte wirft die
Frage auf, welche Entwicklung Gläubigerautonomie in ausländischen Rechten ge-
nommen hat. Die Antwort gibt sodann eine Rundschau in das englische, US-ame-
rikanische, französische und skandinavische Recht. Etwaigen Zweifeln an der
Leistungsfähigkeit der Gläubigerautonomie als Prinzip des Insolvenzrechts wird im
Anschluss durch eine nähere Untersuchung der Insolvenzergebnisse imVerhältnis zu
der Beteiligungsintensität der Gläubiger nachgegangen. Den Abschluss des ersten
Teils bildet die Suche nach einem verfassungsrechtlich begründeten subjektiven
Recht der Gläubiger auf Beteiligung im Insolvenzverfahren. Zudem wird der Blick
auf eine zusätzliche Dimension gerichtet: Gläubigerbeteiligung als Friedensstifter in
der Insolvenz.

Hegmanns, Gläubigerausschuss, S. 4 ff.;Marotzke, ZInsO 2003, 726, 726;Henckel, KTS 1989,
477 f.; Neumann, Gläubigerautonomie, S. 14; Pape, in: Uhlenbruck InsO, § 1 Rn. 13.
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Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dem Gläubigerausschuss als Organ der
Gläubigerbeteiligung im Insolvenzverfahren. Den Einstieg bildet die institutionen-
ökonomische Rechtfertigung eines Gläubigergremiums in der Insolvenz. Dabei wird
der Gläubigerausschuss mit parallelen Organen der Kollektivinteressenvertretung in
Verhältnis gesetzt: dem Aufsichtsrat und dem Betriebsrat. Im Anschluss werden die
rechtlichen Grundlagen des Gläubigerausschusses kompakt zusammengefasst, um
dann die Bedeutung des Gläubigerausschusses in der Praxis zu beleuchten. Dabei
werden auch die Erkenntnisse einer Akteneinsicht am Amtsgericht Hamburg über
dort eingesetzte Gläubigerausschüsse zwischen 2007 und 2015 zusammengefasst.
Der zweite Teil wird sodann abgeschlossen mit der Einordnung des Gläubigeraus-
schusses im Gefüge des Insolvenzverfahrens, um die Rechtsstellung des Organs zu
den übrigen Verfahrensbeteiligten zu klären.

Der dritte Teil der Arbeit unternimmt den Versuch, den Gläubigerausschuss
mithilfe normativer Analyse und der Erkenntnisse aus den Überlegungen zur
Gläubigerautonomie in einzelnen ausgesuchten Punkten weiterzuentwickeln. Die
drei Anknüpfungspunkte sind dabei die Mitgliedschaft im Ausschuss, die Amts-
ausübung und die Haftung der Ausschussmitglieder.

Der vierte Teil trägt den neuesten Entwicklungen des Insolvenzrechts durch die
Einführung eines deutschen Konzerninsolvenzrechts Rechnung. Hier werden das
neue Organ des Gruppen-Gläubigerausschusses und sein Beitrag zur Gläubigerbe-
teiligung im Insolvenzverfahren näher untersucht. Den Abschluss der Arbeit bildet
sodann die Zusammenfassung der entwickelten Thesen.
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